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1.  Sonderzahlungen an Arbeitnehmer bis 
31.12.2020 steuer-/sozialversicherungsfrei

Das Bundesfi nanzministerium räumt Arbeitgebern im Zeitraum 
1.3.2020 bis 31.12.2020 die Möglichkeit ein, ihren Beschäftigten 
Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 € im 
Jahr 2020 steuer- und sozialversicherungsfrei auszuzahlen oder als 
Sachleistungen zu gewähren. 

Voraussetzung dafür ist jedoch u. a., dass die Beihilfen und Un-
terstützungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
geleistet und die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto aufge-
zeichnet werden (siehe hierzu auch den Beitrag Nr. 1 in „Wichtige 
Informationen“ II/2020). 

2. Auslaufen der Umsatzsteuerabsenkung 
zum 1.1.2021

Mit der Absicht die Konjunktur anzukurbeln und Arbeitsplätze zu 
erhalten, senkte die Bundesregierung befristet vom 1.7.2020 bis zum 
31.12.2020 die Umsatzsteuersätze von 19 % auf 16 % und von 7 % 
auf 5 %. Die Anwendung der reduzierten Steuersätze von 16 % bzw. 
5 % für Umsätze, die nach dem 31.12.2020 ausgeführt werden, ist 

ab 1.1.2021 nicht mehr möglich. Danach kommen die Steuersätze 
von 19 % bzw. 7 %  zum Tragen. Wann die vertraglichen Vereinba-
rungen abgeschlossen oder die Rechnungen gestellt werden bzw. 
die Vereinnahmung des Entgelts erfolgt, ist für die Frage, welcher 
Steuersatz – 19 % oder 16 % bzw. 7 % oder 5 % – anzuwenden 
ist, ohne Bedeutung.

Handwerkerleistungen: Durch die Umsatzsteueränderung direkt 
be- oder entlastet werden Endverbraucher oder nicht zum Vorsteu-
erabzug berechtigte Unternehmen (Ärzte, Wohnungsvermieter etc.). 
Der Steuersatz bei Handwerkerleistungen bestimmt sich nach dem 
Zeitpunkt der Werklieferung also Abschluss und Abnahme des Wer-
kes. Wird also eine Bauleistung vor dem 1.1.2021 bestellt und in dem 
Zeitraum zwischen 30.6.2020 und 1.1.2021 abgenommen, gilt noch 
der Steuersatz von 16 %. Erfolgt die Abnahme nach dem 31.12.2020 
gilt der höhere Steuersatz von 19 %. Unter weiteren (strengen) Vor-
aussetzungen kann eine Gesamtleistung in Teilleistungen aufgeteilt 
und somit ein Teil der Leistung vor dem 1.1.2021 abgenommen und 
noch mit dem Steuersatz von 16 % abgerechnet werden.

Gastronomie: Für die Gastronomie wurde der Umsatzsteuersatz für 
Speisen ab dem 1.7.2020 von 19 % auf 7 % abgesenkt. Die Redu-
zierung legte der Gesetzgeber für ein Jahr – also bis zum 30.6.2021 
– fest. Nachdem die allgemeine Absenkung des Umsatzsteuersatzes 
von 7 % auf 5 % erfolgt, gilt der Prozentsatz von 5 % auch hier bis 
31.12.2020. Ab dem 1.1.2021 bis zum 30.6.2021 kommt dann für 
Speisen der reduzierte Steuersatz von 7 % zum Tragen. Für Getränke 
gelten schon ab dem 1.1.2021 19 %. Ab dem 1.7.2021 steigt der 
Steuersatz auch für Speisen wieder auf den Regelsatz von 19 %.

Registrierkassen: Unternehmen mit Bargeldgeschäften, die elek-
tronische Registrierkassen einsetzen, müssen diese entsprechend 
anpassen/umrüsten lassen, wenn die Umsatzsteuer sätze ab dem 
1.1.2021 zeitgerecht und richtig berechnet werden sollen.

3. Überbrückungshilfe (II) noch bis 31.12.2020 
beantragen

Die Bundesregierung hat sich auf Maßnahmen geeinigt, die den Be-
troffenen der Corona-Pandemie weiter unter die Arme greifen sol-
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len. So wird die Inanspruchnahme von Überbrückungshilfen bis zum 
31.12.2020 verlängert. Das Programm für die Fördermonate Juli bis 
August 2020 wird unverändert weitergeführt; die Anträge waren bis 
spätestens 30.9.2020 zu stellen. Anträge für die Überbrückungs-
hilfe II mit verbesserten Konditionen für die Fördermonate Sep-
tember bis Dezember 2020 sind seit Oktober 2020 möglich.

Antragsberechtigt sind Unternehmen und Organisationen aus allen 
Wirtschaftsbereichen, Soloselbstständige und selbstständige Ange-
hörige der Freien Berufe, soweit sie ihre Geschäftstätigkeit in Folge 
der Corona-Krise anhaltend vollständig oder zu wesentlichen Teilen 
einstellen mussten. Antragsberechtigt sind auch gemeinnützige Un-
ternehmen und Organisationen (z. B. Jugendbildungsstätten, über-
betriebliche Berufsbildungsstätten, Familienferienstätten). Weitere 
Informationen fi nden Sie im Beitrag Nr. 2. „Wichtige Informationen“ 
Ausgabe III/2020.

4.  Außerordentliche Wirtschaftshilfen für von 
der Pandemie betroffene Unternehmen

In der (Video-)Konferenz vom 28.10.2020 beschlossen die Bundes-
kanzlerin und die Regierungschefi nnen und Regierungschefs der 
Länder neben Einschränkungen des öffentlichen Lebens auch wei-
tere Maßnahmen zur Unterstützung der von dem Beschluss und der 
dadurch zwangsweisen Schließung betroffenen Unternehmen.

Eine außerordentliche Wirtschaftshilfe für Selbstständige, Vereine 
und Einrichtungen soll fi nanzielle Ausfälle entschädigen. Danach 
wird ein „Erstattungsbetrag“ in Höhe von bis zu 75 % des ent-
sprechenden Umsatzes des Vorjahresmonats für Unternehmen bis 
50 Mitarbeiter, wobei die Fixkosten des Unternehmens pauschaliert 
werden sollen, übernommen. Die Prozentsätze für größere Unter-
nehmen werden nach Maßgabe der Obergrenzen der einschlägigen 
beihilferechtlichen Vorgaben ermittelt. 

Des Weiteren will der Bund Hilfsmaßnahmen für Unternehmen ver-
längern und die Konditionen für die hauptbetroffenen Wirtschafts-
bereiche verbessern (Überbrückungshilfe III). Dies betrifft z. B. den 
Bereich der Kultur- und Veranstaltungswirtschaft und die Solo-
selbstständigen. Außerdem wird der KfW-Schnellkredit für Unter-
nehmen mit weniger als 10 Beschäftigten geöffnet und angepasst.

5.  Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes 
verlängert

Der Bezug des Kurzarbeitergeldes wird für Betriebe, die bis 
zum 31.12.2020 Kurzarbeit eingeführt haben, längstens bis zum 
31.12.2021 verlängert. Mit dem „Sozialschutzpaket II“ wurde bereits 
eine befristete Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, das u. a. von der 
Dauer der Kurzarbeit abhängig ist, eingeführt. 

Regulär beträgt das Kurzarbeitergeld 60 % und für Eltern 67 % des 
Lohnausfalls. Nunmehr wird ab dem 4. Monat des Bezugs das Kurz-
arbeitergeld für kinderlose Beschäftigte, die derzeit um mindestens 
50 % weniger arbeiten, auf 70 % und ab dem 7. Monat auf 80 % 
des Lohnausfalls erhöht. Beschäftigte mit Kindern erhalten ab dem 
4. Monat des Bezugs 77 % und ab dem 7. Monat 87 %. Diese Erhö-
hungen gelten bis 31.12.2021 für alle, deren Anspruch auf Kurzar-
beitergeld bis zum 31.3.2021 entstanden ist.

6. Rückzahlung der Corona-Soforthilfe

Bei der Beantragung der Corona-Soforthilfe musste der Antragstel-
ler versichern, dass er durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche 

Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen. Wird zu ei-
nem späteren Zeitpunkt festgestellt, dass der Sach- und Finanzauf-
wand des Unternehmens oder der tatsächliche Liquiditätsengpass 
geringer war, ist das Unternehmen zu einer unverzüglichen Mittei-
lung und zu einer Rückzahlung des überzahlten Betrags verpfl ichtet. 

Zu einer Überkompensation kann es auch kommen, wenn mehrere 
Hilfsprogramme oder Entschädigungsleistungen kombiniert wurden. 
Demnach gilt es nachträglich zu prüfen, ob die Soforthilfe in der 
bewilligten Höhe berechtigt war. 

Bitte beachten Sie! Hier sei darauf hingewiesen, dass vorsätzlich 
falsche Angaben den Straftatbestand des Subventionsbetrugs erfül-
len. Lassen Sie sich unbedingt in diesem Zusammenhang beraten!

7.  TERMINSACHE: Förderzeitraum für 
Baukindergeld verlängert

Mit dem Baukindergeld fördert das Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat – unter weiteren Voraussetzungen (siehe hier-
zu auch unter www.kfw.de/baukindergeld) – den Bau oder Kauf von 
selbstgenutztem Wohneigentum für Familien mit Kindern und Al-
leinerziehende. Gefördert wird der erstmalige Neubau oder Erwerb 
von Wohneigentum zur Selbstnutzung in Deutschland für Familien 
und Alleinerziehende mit mindestens einem im Haushalt lebenden 
Kind unter 18 Jahren. 

Das Baukindergeld wird bis zu einer Haushaltseinkommensgrenze 
von maximal 90.000 € pro Jahr bei einem Kind plus 15.000 € für je-
des weitere Kind gewährt. Familien können zehn Jahre lang jährlich 
1.200 € Baukindergeld je Kind erhalten. Eine Familie mit einem Kind 
erhält z. B. einen Zuschuss über 10 Jahre von insgesamt 12.000 €.  

Den Antrag auf Baukindergeld konnten diejenigen stellen, die zwi-
schen dem 1.1.2018 und dem 31.12.2020 ihren Kaufvertrag unter-
zeichnet bzw. eine Baugenehmigung erhalten haben. Aufgrund der 
Corona-Pandemie können viele Antragsteller vorgegebene Fristen 
nicht einhalten. Daher wird diese Frist bis zum 31.3.2021 verlän-
gert. Das Baukindergeld kann dann nach Einzug in die neue Im-
mobilie im Rahmen der 6-monatigen Antragsfrist bis spätestens 
zum 31.12.2023 beantragt werden.

8.  Steuerliche Behandlung der Implementierung 
einer TSE bei Kassensystemen

Das sog. „Kassengesetz“ verpfl ichtet zum Schutz von elektroni-
schen Aufzeichnungen von Kasseneinnahmen zu einer „Technischen 
Sicherheitseinrichtung“ (TSE). Eine TSE besteht i. d. R. aus einem 
Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und einer einheitlichen 
digitalen Schnittstelle. 

Die TSE ist zwar ein selbstständiges Wirtschaftsgut, es ist allerdings 
nicht selbstständig nutzbar. Die Aufwendungen für die Anschaffung 
der Hardware sind über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
von 3 Jahren abzuschreiben. Ein Sofortabzug oder die Bildung eines 
Sammelpostens ist nicht zulässig. 

Bei einer TSE, die als Hardwarelösung in ein bestehendes Wirtschafts-
gut eingebaut wird, sind die Aufwendungen für die Sicherheitsein-
richtung als nachträgliche Anschaffungskosten des jeweiligen Wirt-
schaftsguts zu berücksichtigen und über dessen Restnutzungsdauer 
abzuschreiben. 

Entgelte für eine cloudbasierte TSE, die monatlich zu zahlen sind, 
können sofort als Betriebsausgaben abgezogen werden. Die Aufwen-



dungen für die Implementierung der einheitlichen digitalen Schnitt-
stelle, die die TSE an ein elektronisches Aufzeichnungssystem sowie 
an die Finanzverwaltung für Kassensysteme anbindet, gelten als An-
schaffungsnebenkosten des Wirtschaftsguts „TSE“.

Vereinfachungsregelung: Mit Schreiben vom 21.8.2020 akzeptiert 
die Finanzverwaltung, dass Kosten für die erstmalige Ausrüstung be-
stehender Kassen oder Kassensysteme mit einer TSE sowie die erst-
malige Implementierung einer einheitlichen digitalen Schnittstelle 
in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. 

9.  Solidaritätszuschlag entfällt 
teilweise ab 2021

Mit dem „Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995“ 
wird die Abschaffung des Soli-Zuschlags gesetzlich defi niert und der 
Soli in einem ersten Schritt – ab 2021 – zugunsten niedriger und 
mittlerer Einkommen schrittweise zurückgeführt. 

Bei der Einführung des Solidaritätszuschlags wurde für einkommen-
steuerpfl ichtige Personen eine Freigrenze (972 €/1.944 € Einzel-/Zu-
sammenveranlagung) festgelegt. Diese Freigrenze wird auf 16.956 € 
bzw. 33.912 € angehoben. 

Bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 61.717 € ist dadurch 
kein Soli mehr fällig. Auf die Freigrenze folgt eine sog. Milderungs-
zone. Sie gilt bis zu einer zu versteuernden Einkommensgrenze von 
96.409 €. Die Höhe des Soli-Zuschlags bleibt bei 5,5 % nach Über-
schreiten der Freigrenze.

Anmerkung: Der Soli wird bei den der Abgeltungsteuer unterlie-
genden Einkünften aus Kapitalvermögen und bei der Körperschaft-
steuer (GmbH, AG) nicht abgeschafft. 

10. Anhebung der Entfernungspauschale                
für Fernpendler ab 2021

 
Die sog. Pendlerpauschale bleibt auch ab dem Jahr 2021 bis zu 
20 km bei 0,30 €. Sie wird befristet für die Jahre 2021 bis 2023 ab 
dem 21. km auf 0,35 € angehoben. Für die Jahre 2024 bis 2026 gilt 
dann ab dem 21. Kilometer eine Pauschale in Höhe von 0,38 €.

11. Jahressteuergesetz 2020 in Planung

Mit dem sog. Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) will die Bundes-
regierung notwendige Anpassungen an EU-Recht und die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs sowie des Bundesfi nanz-
hofs vornehmen. Aufgegriffen wurden aber auch neue Regelungen. 
Nachfolgend sollen zunächst die für die Steuerpfl ichtigen wichtigs-
ten Änderungen aufgezeigt werden.

Neuregelung des Investitionsabzugsbetrags: Die Planungen sehen 
vor, den Investi tionsabzugsbetrag von 40 % auf 50 % anzuheben. 
Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen sollen künftig 
auch für vermietete begünstigte Wirtschaftsgüter uneingeschränkt 
gelten. Das gilt unabhängig von der Dauer der jeweiligen Vermie-
tung. Somit sind künftig - im Gegensatz zur bisherigen Regelung 
- auch längerfristige Vermietungen für mehr als 3 Monate unschäd-
lich.

Bislang gelten für die einzelnen Einkunftsarten unterschiedliche Be-
triebsgrößenmerkmale, die für die Inanspruchnahme des Investiti-
onsabzugsbetrags nicht überschritten werden dürfen. Künftig soll für 
alle Einkunftsarten eine einheitliche Gewinngrenze i. H. v. 150.000 € 

für die Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen gelten.
Anmerkung: Diese Änderung gilt gleichermaßen auch für die Inan-
spruchnahme von Sonderabschreibungen von bis zu 20 %.

Insbesondere im Rahmen von Betriebsprüfungen wurde die „nach-
trägliche“ Beantragung des Investitionsabzugs in Anspruch genom-
men, um festgestellte Mehrergebnisse auch noch nach Anschaffung 
eines Wirtschaftsguts zu kompensieren. Eine Neuregelung verhin-
dert die Verwendung von Investitionsabzugsbeträgen für Investiti-
onen, die zum Zeitpunkt der Geltendmachung bereits angeschafft 
oder hergestellt wurden.

In Zukunft soll sichergestellt werden, dass der Investitionsabzugsbe-
trag nur demjenigen gewährt wird, der auch tatsächlich Investitio-
nen tätigt. So kann dieser Betrag nur für Investitionen eines Mitun-
ternehmers in seinem Sonderbetriebsvermögen verwendet werden.

Die Neuregelungen zum Investitionsabzugsbetrag und der Sonder-
abschreibung sollen bereits in nach dem 31.12.2019 endenden Wirt-
schaftsjahren gelten.

Steuerbegünstigte Zusatzleistungen des Arbeitgebers: Mit einer 
neuen Regelung soll für das gesamte Einkommensteuergesetz klar-
gestellt werden, dass nur Zusatzleistungen des Arbeitgebers – also 
Leistungen, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gezahlt werden – steuerbegünstigt sind. Leistungen werden nur 
dann „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ erbracht, 
wenn 
 » die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerech-

net, 
 » der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung 

herabgesetzt, 
 » die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle 

einer bereits vereinbarten künftigen Erhöhung des Arbeitslohns 
gewährt und 

 » bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht wird. 

Hier hatte der Bundesfi nanzhof mit Urteilen vom 1.8.2019 eine an-
dere Auffassung vertreten. Die Neuregelung ist erstmals auf Leistun-
gen, die in einem nach dem 31.12.2019 endenden Lohnzahlungszeit-
raum zugewendet werden, zu gebrauchen.

Steuerfreie Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld: Durch das Corona-
Steuerhilfegesetz wurde eine begrenzte und befristete Steuerbefrei-
ung für Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld eingeführt. 
Die Befristung wird durch das JStG 2020 um ein Jahr verlängert. Die 
Steuerfreiheit gilt damit für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
29.2.2020 beginnen und vor dem 1.1.2022 enden.

Verbilligte Wohnungsüberlassung: Bei einer verbilligten Überlas-
sung einer Wohnung zu weniger als 66 % der ortsüblichen Mie-
te ist eine generelle Aufteilung der Nutzungsüberlassung in einen 
entgeltlich und einen unentgeltlich vermieteten Teil vorzunehmen, 
wobei nur die auf den entgeltlich vermieteten Teil der Wohnung 
entfallenden Werbungskosten von den Mieteinnahmen abgezogen 
werden können.

Mit einer Änderung im Einkommensteuergesetz wird die Grenze für 
die Aufteilung der Wohnraumüberlassung ab dem Veranlagungszeit-
raum 2021 in einen entgeltlich und in einen unentgeltlich vermiete-
ten Teil auf 50 % der ortsüblichen Miete herabgesetzt. Beträgt das 
Entgelt 50 % und mehr, jedoch weniger als 66 % der ortsüblichen 
Miete, ist eine sog. Totalüberschussprognoseprüfung vorzunehmen. 
Fällt diese Prüfung positiv aus, wird Einkunftserzielungsabsicht an-
genommen und der volle Werbungskostenabzug gewährt. Bei einem 
negativen Ergebnis ist von einer Einkunftserzielungsabsicht nur 
für den entgeltlich vermieteten Teil auszugehen, für den die Wer-
bungskosten auch nur anteilig abgezogen werden können. Weitere 



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: September = 105,8; August = 106,0; Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0; April = 106,1
(2015 = 100) Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Änderungen sind bei der Umsetzung des sog. Mehrwertsteuer-Di-
gitalpakets und der Konkretisierung zur Rückwirkung einer Rech-
nungskorrektur geplant.

Bitte beachten Sie: Diese Informationen wurden dem „Regierungs-
entwurf des JStG 2020“ entnommen. Bis zur Verabschiedung des 
Gesetzes können und werden sich vermutlich noch Änderungen er-
geben. Über die einzelnen Neuregelungen informieren wir Sie, so-
bald das Gesetzespaket verabschiedet wurde und sie in Kraft treten. 

12. Modernisierung des Wohnungseigentums-
gesetzes (WEG)

Neben dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat am 9.10.2020 
die Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) gebil-
ligt. Es tritt voraussichtlich ab dem 1.12.2020 in Kraft. Die Gesetzes-
Reform beinhaltet u.a. Erleichterungen für den Aus- und Umbau von 
Wohneigentum in Wohnanlagen, wenn diese der Modernisierung, 
der Barrierefreiheit sowie dem Einbruchschutz und dem Anschluss 
an ein Glasfasernetz dienen. 

Mieter haben künftig einen Anspruch darauf, dass Vermieter den Ein-
bau einer Elektro-Ladestation sowie Maßnahmen zur Barriere-redu-
zierung und zum Einbruchschutz auf Kosten der Mieter gestatten.

Einzelne Wohnungseigentümer können künftig verlangen, dass sog. 
privilegierte Maßnahmen von den Miteigentümern zu gestatten sind 
(z. B. Einbau einer Lademöglichkeit für E-Autos, Aus- und Umbau-
maßnahmen für mehr Barrierefreiheit, zum Einbruchschutz und für 
einen Glasfaseranschluss). Es bedarf hier künftig nicht mehr der Zu-
stimmung aller. Die Kosten trägt der jeweilige Eigentümer.

Bauliche Maßnahmen: Hat eine doppelt qualifi zierte Mehrheit in 
der Eigentümerversammlung (das heißt: mehr als zwei Drittel der 
Stimmen auf der Eigentümerversammlung und mindestens 50 % 
der Miteigentumsanteile an der Immobilie) für die Maßnahme ge-
stimmt, haben alle Eigentümer die Maßnahme zu bezahlen. Das gilt 
nicht, wenn sie mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Gibt 
es für die Maßnahme nur einen einfachen Mehrheitsbeschluss in der 
Eigentümerversammlung, müssen diejenigen dafür zahlen, die dafür 
gestimmt haben. Eine Online-Teilnahme an Eigentümerversammlun-
gen ist möglich, wenn dieser per Beschluss aller Wohnungseigentü-
mer zugestimmt wird.

Verwalter dürfen nur über Maßnahmen von untergeordneter Be-
deutung und über solche, die keine gewichtigen fi nanziellen Aus-
wirkungen für die Wohnungseigentümer haben, entscheiden. Ferner 
können Verwalter erleichtert abberufen und die Verwalterverträge 
erleichtert gekündigt werden. Eigentümer haben künftig das Recht 
auf einen Verwalter mit einem Sachkundenachweis.

13. Fortführung der Tätigkeit trotz Veräuße-
rung der freiberufl ichen Praxis

Bei der Veräußerung einer Praxis aus einer selbstständigen Tätigkeit 
entsteht i. d. R. ein steuerlich zu berücksichtigender Veräußerungs-
gewinn. Damit dieser auch steuerbegünstigt behandelt wird, müssen 
die bisherige Tätigkeit für eine gewisse Zeit in dem örtlichen Bereich 
eingestellt sowie die wesentlichen Betriebsgrundlagen veräußert 
werden. Dazu gehören auch die immateriellen Wirtschaftsgüter, wie 
z. B. ein Mandanten- oder Patientenstamm und der Praxiswert.

Unschädlich für eine steuerbegünstigte Veräußerung ist, wenn zwar 
die eigentliche Praxis veräußert wurde, die bisherige Tätigkeit aber 
geringfügig von dem Veräußerer weitergeführt wird. Dies gilt jedoch 
nur, solange die darauf entfallenden Umsätze in den letzten drei 
Jahren weniger als 10 % der gesamten Einnahmen ausmachen. 

Die Finanzverwaltung ging bisher davon aus, dass die Hinzugewin-
nung neuer Mandate im Rahmen der geringfügigen Tätigkeit einen 
schädlichen Vorgang bei der begünstigten Praxisveräußerung dar-
stellt. Nach Auffassung des Bundesfi nanzhofs in seinem Urteil vom 
11.2.2020 schadet das Ausnutzen alter Beziehungen, um neue Man-
date hinzuzugewinnen, nicht dem Vorgang der steuerbegünstigten 
Veräußerung, solange der geringfügige Umfang nicht überschritten 
wird. Dem hat sich nunmehr die Finanzverwaltung mit Schreiben 
vom 14.5.2020 angeschlossen.

14. Kommission empfi ehlt schrittweise 
Anhebung des Mindestlohns

Laut einer Empfehlung der Mindestlohnkommission vom 1.7.2020 
soll der gesetzliche Mindestlohn in mehreren Stufen angehoben 
werden. Seit dem 1.1.2020 liegt dieser bei 9,35 € brutto. In den 
nächsten Stufen steigt der Mindestlohn zum 1.1.2021 auf 9,50 €, 
zum 1.7.2021 auf 9,60 € und zum 1.1.2022 auf 9,82 €. Ab dem 
1.7.2022 soll er dann 10,45 € brutto betragen. 

Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer über 18 Jahre. Unter bestimmten Voraussetzungen 
haben auch Praktikantinnen und Praktikanten Anspruch auf Min-
destlohn. Ausgenommen vom Erhalt des Mindestlohns sind z. B. 
Auszubildende, ehrenamtlich Tätige, Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an einer Maßnahme der Arbeitsförderung und Angestellte mit 
Branchentarifverträgen. 

Besondere Beachtung kommt hier den geringfügig Beschäftigten, 
den sog. Minijobbern, zu. Bei Verträgen mit Minijobbern sollte über-
prüft werden, ob durch den Mindestlohn die Geringfügigkeitsgrenze 
von 450 € pro Monat überschritten wird. 


